
Mehr Infos: www.bund-berlin.de/wegweiser/
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Städtebauliche Verträge Teil I
Städtebauliche Verträge sind 
ergänzende Verträge zu Bau-
leitplänen. Sie beziehen sich auf 
Regelungen und Maßnahmen des 
Städtebaurechts und die Tragung 
der betreffenden Kosten. Die 
wichtigsten Vertragstypen enthält 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 BauGB. Solche 
Regelungen und Maßnahmen 
können neben den klimabezoge-
nen Festlegungen z.B. die Neuord-
nung von Grundstücksverhältnis-
sen, die Bodensanierung oder die 
Ausarbeitung der städtebaulichen 
Planung incl. Umweltbericht sein.

16 Liegenschaftsfonds

Beim Verkauf kommunaler 
Grundstücke haben das Land Berlin als 
Eigentümer große Gestaltungsspielräu-
me. Um z.B. einen flächendeckenden 
Solarstandard – vergleichbar mit dem 
Instrument der Solarwärme-Baupflicht 
durch eine Festsetzung im Bebauungs-
plan zu erreichen, können Kommunen den 
Grundstücksverkauf in einem Neubauge-
biet an den Abschluss eines entsprechen-
den städtebaulichen Vertrags knüpfen. 

36

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein Express-
verfahren zur Realisierung von (mehreren) Großvorha-
ben im Innen- und Außenbereich in enger Kooperation 
mit meist großen Bauträgern. Der Vorhaben- und 
Erschließungsplan wird ergänzt mit dem „Durchfüh-
rungsvertrag“. Im Durchführungsvertrag wird – anders 
als im Städtebaulichen Vertrag -  nur die Übernahme 
von Baupflichten geregelt (§ 12 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz).

23

Zurückstellung von 
Baugesuchen für max. 
12 Monate ist möglich 
(§ 15 BauGB).

44

Radiergummiverfahren
Im beschleunigten Verfahren für 
Bebauungspläne der Innenent-
wicklung nach (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB) kann ein Bebauungsplan, 
der von den Darstellungen des 
FNP abweicht, auch aufgestellt 
werden, bevor der FNP geän-
dert oder ergänzt ist, sofern die 
städtebauliche Entwicklung nicht 
beeinträchtigt wird. In diesem 
Fall wird der FNP lediglich im 
Wege der Berichtigung angepasst 
– ohne dass ein Verfahren zur 
Änderung oder Ergänzung des 
FNP erforderlich wäre. Diese „Be-
richtigung“ bedarf keiner Geneh-
migung, da dieser Fall im § 10 Abs. 
2 Nr. 2 BauGB nicht erwähnt wird.
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zur ökologischen und klimaverträglichen BauleitplanungWegweiser 

Veränderungssperre 
ist jetzt möglich,  
§ 13 AGBauGB.

45

Die Bezirksverord-
netenversammlung 
lehnt ab sich mit dem 
Antrag zu befassen. 
Dann haftet der Bezirk 
gegenüber dem Vorha-
benträger u. U. für den 
Verzögerungsschaden.

25 oderDie Bezirksverord-
netenversammlung 
lehnt den Antrag ab.

25 oder

Bezirksverordneten versammlung (BVV)
Den Berliner Bezirken obliegt die Planungshoheit, d.h. 
die eigenständige planerische Gestaltung des Bezirks-
gebiets. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
entscheidet eigenverantwortlich über die zu verfolgen-
den Ziele der bezirklichen Stadtentwicklung. Mit dem 
Rechtsinstrument der Bauleitplanung (darunter versteht 
man Bebauungspläne und Flächennutzungspläne) ent-
scheidet sie über die groß- und kleinräumige Ordnung 
und Steuerung der Bodennutzung (§ 1 Abs. 1 BauGB). 

In der Bauleitplanung verfolgt der Bezirk auf der räum-
lichen Ebene soziale, wirtschaftliche, kulturelle, ökolo-

gische und allgemeine klima- und ressourcenschützende 
Zielvorstellungen in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen und zum Wohl der Allgemeinheit 
(§ 1 Abs. 5 BauGB).

Die Bauleitplanung bindet die Verwaltung bei Bauge-
nehmigungen jeglicher Art (§ 30 Abs. BauGB). Der Senat 
kann im Benehmen mit dem Rat der Bürgermeister 
durch Beschluss feststellen, dass ein bestimmtes Gebiet 
von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung ist 
oder für Industrie- und Gewerbeansiedlungen von der-
artiger Bedeutung wesentlich ist. Widerspricht der Rat 

der Bürgermeister mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
seiner Mitglieder, bedarf der Beschluss des Senats der 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 
Dient die Aufstellung des Bebauungsplans also der Ver-
wirklichung von Erfordernissen der Hauptstadtplanung 
oder Gebieten von außergewöhnlicher stadtpolitischer 
Bedeutung, werden die Aufgaben der Aufstellung und 
Festsetzung von Bebauungsplänen von der zuständigen 
Senatsverwaltung wahrgenommen. An die Stelle der 
Beschlussfassung der Bezirksverordnetenversammlung 
tritt die Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 
(§§ 8, 9 AGBauGB). 

1

Abgabe der Grundzustimmungs-
erklärung und Kooperations-
vereinbarung in Schriftform 
durch den Planerwerber vor 
Aufstellungs beschluss.

 17

Aufstellungsbeschluss durch das Bezirksamt  
(§ 6 AGBauGB), wenn die Planungsabsicht zuvor zu-
stimmend vom Senat zur Kenntnis genommen wurde 
(§ 5 AGBauGB). Veröffentlichung des Beschlusses im 
Amtsblatt.

42
FNP-zuerst-Verfahren
FNP liegt vor. Der Bebauungsplan 
wird aus dem FNP entwickelt.

63 Parallelverfahren
Der FNP wird parallel zum Bebau-
ungsplan geändert und gemein-
sam mit dem Bebauungsplan in 
Kraft gesetzt (§ 8 Abs. 3 BauGB).

67

Einleitung des Bebauungsplanverfahrens i. d. R. 
auf Initiative des Vorhabenträgers § 12 Abs. 1, wenn 
der beschlussfähige Antrag zuvor mit dem Bezirksamt 
abgestimmt worden ist.

24

Städtebauliche Verträge Teil II

 In Berlin ist allgemeine Verwal-
tungspraxis, den Bezirksvertretern den 
Inhalt der städtebaulichen Verträge nur 
in einer Zusammenfassung zu Kenntnis zu 
geben und die Verträge – falls überhaupt 
- erst kurz vor der Beschlussfassung des 
Bebauungsplans vorzulegen. Transparen-
ter ist hingegen das Augsburger Betei-
ligungsmodell, das wir hier vorstellen 
in Verbindung mit dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan.

18

Genehmigung 
des Bauantrags vor 
Beschluss fassung des 
Bebauungsplans unter 
bestimmten Vorausset-
zungen (§ 33 BauGB).

43 FNP Änderungsbeschluss durch 
die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung Berlin (§ 1 Abs. 8 und 
§ 2 Abs. 1 BauGB i.V. mit § 2 Abs. 1 
BauGB und § 11 Abs. 1 AGBauGB).

68

FNP-im Anschluß- 
Verfahren
Der Bebauungsplan wird vor 
der „Planreife“ des FNP in Kraft 
gesetzt, wenn es städtebaulich 
erforderlich ist, wenn dringende 
Gründe es erfordern und wen 
anzunehmen ist, das der Be-
bauungsplan aus den künftigen 
Darstellungen des FNP entwickelt 
sein wird (vorzeitiger Bebauungs-
plan) (§ 8 Abs. 4 BauGB). Vorzeitige 
Bebauungspläne bedürfen vor 
ihrer Festsetzung des Beschlusses 
des Senats und der Zustimmung 
des Abgeordnetenhauses. Berührt 
die Anpassung nicht die Grundzü-
ge der Planung (§ 13 des BauGB), so 
ist die Zustimmung des Abgeord-
netenhauses nicht erforderlich (§ 
11 Abs. 3 AGBauGB). 

75

Die Bezirksverordnetenversammlung hat 
ermessensfehlerfrei zu entscheiden 
über den „beschlussfähigen“ Antrag, bestehend aus 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan und dem Ent-
wurf des Durchführungsvertrags, § 12 Abs. 2 BauGB.

25

Weiter im regulären Verfahren  
zur Aufstellung/Änderung von 
Bebauungsplänen.

48

Zustimmung zu unterschrifts-   
reifen Städtebaulichen Verträgen 
durch die BVV nach Anerkennung 
durch den Planerwerber. Vertrags-
abschluss vor Bekannt machung 
der Auslegung.

20 Kann entfallen 
(§ 13 Abs. 2 BauGB).

38 Frühzeitige Beteiligung der 
 Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge (§§ 3, 4 BauGB).

70Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der  
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  
(§§ 3, 4 BauGB).
Kann entfallen falls das nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 
BauGB vertretbar ist.

50 Kann entfallen (§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 59Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
(§§ 3, 4 BauGB).

31

Erarbeitung der notwendigen 
Vertragsentwürfe durch den 
Planerwerber in Abstimmung mit 
der Bezirksverwaltung.

19 Ausarbeitung eines diskussions-
fähigen FNP-Vorentwurfs mit 
Umweltprüfung, Umweltbericht 
und Lösungsalternativen (§§ 2, 2a, 
3 BauGB).

69

Vereinfachtes Verfahren zur 
Aufstellung von Bebauungsplänen 
(§ 13 BauGB)
Voraussetzung: Durch die Ände-
rung oder Ergänzung des B-Plans 
dürfen 1. die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden, 
2. lediglich Festsetzungen zur 
Umsetzung eines Zentrenkonzepts 
getroffen werden und 
3. keine umweltrelevanten Aus-
wirkungen befürchtet werden.

Dieses vereinfachte Verfahren 
eignet sich besonders gut, zur Moder-
nisierung alter Bebauungspläne durch 
nachträgliche soziale, ökologische, kli-
maverträgliche u.a. Festsetzungen. Eine 
Baugenehmigung kann dann schon i. d. 
R. direkt nach dem Aufstellungsbeschluss 
erfolgen (§ 33 BauGB).

37

Ausarbeitung eines diskussionsfähigen Bebau-
ungsplan-Vorentwurfs mit Festsetzungen nach § 9 
Abs. 1 BauGB, Umweltprüfung, vorläufigem Umweltbe-
richt und Lösungsalternativen (§§2, 2a, 3 BauGB). 

30 Ausarbeitung eines diskussionsfähigen Vorentwurfs 
mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB mit Umwelt-
prüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) und vorläufigem Umweltbe-
richt (§ 2a BauGB) mit Lösungsalternativen und Auswir-
kungen (§ 3 Abs. 1 BauGB).

49

Beschleunigtes Verfahren zur Aufstellung von 
 Bebauungsplänen der Innenentwicklung (§ 13 a BauGB).
„Innenentwicklung“ bedeutet: die geschlossene Orts-
lage. Das gilt auch dann, wenn es an einem Bebau-
ungszusammenhang fehlt, also z. B. bei Wiedernutz-
barmachung von Gewerbe und Industriebrachen.
Voraussetzung: 1. Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der 
Innenentwicklung. 2. Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) 
oder versiegelte Fläche weniger als 20.000qm oder 3. 
versiegelte Fläche zwischen 20.000qm bis 70.000qm 
und 4. nach überschlägiger Prüfung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. – Ausnahme: 
§ 13 a Abs. 1 Satz 4 BauGB.

Dieses Verfahren eignet sich gut, geräuschlos Großvorha-
ben im Expressverfahren zu realisieren. Doch Vorsicht! Es ist zum 
einen nicht das kostengünstige Verfahren, verzichtet der Plan-
aufsteller doch auf Gelder für Ausgleichsmanahmen nach §§ 135 
a, b, c BauGB, zum anderen drohen Klagen bei Nichtbeachtung 
europarechtlicher Naturschutzbedingungen und zwar der „Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie sowie der „Vorgelschutz-Richtlinie“. 

58

 Alternativ kann der Öffent-
lichkeit, den von der Planung 
berührten Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben werden (§ 12 Abs. 2 
BauGB).

40Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
(§§ 3, 4 BauGB). Offenlegung des Bebauungsplans auf 
Dauer eines Monats.

33 Erneute Beteiligung der Öffent-
lichkeit, der Behörden und sonsti-
ge Träger öffentlicher Belange (§§ 
3, 4 BauGB).

72Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit, 
der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge (§§ 3,4 BauGB). Offenlegung des Bebauungsplans 
auf Dauer eines Monats.

52 Alternativ kann der Öffentlichkeit, den von der 
Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben werden (§ 12 Abs. 2 BauGB).

61

Senatsbeschluss über die Ände-
rung des Flächennutzungsplans, 
danach parlamentarische Bera-
tung und Zustimmung durch das 
Abgeordnetenhaus. Der Senats 
gibt die Zustimmung im Amts-
blatt für Berlin bekannt (§ 2 Abs. 3 
AGBauGB).

73Ggf. Anpassung der Städtebau-
lichen Verträge vor Satzungsbe-
schluss, soweit aufgrund der öf-
fentlichen Auslegung erforderlich.

21 Bebauungsplan aus FNP 
 entwickelt! Der Bebauungs-
plan kann vor der FNP Änderung 
bekannt gemacht werden, wenn 
anzunehmen ist, das der Bebau-
ungsplan der später genehmigten 
FNP-Änderung entspricht 
(§ 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB).

66Beschluss des Bebauungsplans durch die BVV   
§ 10 BauGB. Der Vorhaben- und Erschließungsplan mit 
dem Durchführungsvertrag wird Bestandteil des Be-
bauungsplans (§ 12 Abs. 3 BauGB). Genehmigung durch 
die Senatsverwaltung, Festsetzung des Bebauungs-
plans als Rechtsverordnung durch das Bezirksamt und 
Bekanntmachung im Amtsblatt (§ 6 AGBauGB).

34 Beschluss des Bebauungsplans durch die BVV § 10 BauGB. 
Erhebt die Senatsverwaltung keine Bedenken hinsichtlich Verfahrensabläufe und Einhaltung von Rechtsvorschriften, setzt das Bezirksamt den Bebauungs-
plan als Rechtsverordnung fest und sorgt für die Bekanntmachung im Amtsblatt § 6 AGBauGB.

53

Es entfällt die Umweltprüfung 
und der Umweltbericht (§ 13 Abs. 
3 BauGB).

39 Bebauungsplan aus FNP ent-
wickelt? Ein FNP ist nicht erfor-
derlich, wenn ein Bebauungsplan 
ausreicht, um die städtebauliche 
Entwicklung zu ordnen (§ 8 Abs. 2 
Satz 2 BauGB).

65 Erarbeitung eines auslegungs-
fähigen FNP-Entwurfs (§ 5 BauGB) 
mit Umweltbericht (§ 2a BauGB).

71Erarbeitung eines auslegungsfähigen Entwurfs 
(§ 3 BauGB) mit Umweltbericht (§ 2a BauGB) und Fest-
setzungen nach § 9 BauGB.

51 Umweltprüfung und Umweltbericht entfallen 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB)
Bei einer Grundfläche von weniger als 20.000 qm 
keine Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur 
erforderlich (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).

60Erarbeitung eines auslegungsfähigen Bebau-
ungsplan-Entwurfs (§ 3 BauGB) mit Umweltbericht (§ 
2a BauGB) und Festsetzungen nach § 9 BauGB.

32

Jetzt kann ein Vorkaufsrecht 
ausgesprochen werden (§ 16 AG-
BauGB).

54

Der Gang zum Gericht!
Bürgerinnen erheben Einspruch und strengen ein 
Normenkontrollverfahren bei Oberverwaltungsge-
richt an § 47 VwGO.

Das Gericht spricht das Urteil!

57

Entschädigungslose Aufhebung der Satzung ist 
möglich, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan 
nicht fristgerecht durchgeführt wird § 12 Abs. 6 BauGB.

35

Zusätzliche Regelungsspielräume bei Grund-
stücksverkauf aus dem Liegenschaftsfonds bei Ab-
schluss von Städtebaulichen Verträgen  
(§ 11 Abs. 1 Satz 1 BauGB) und Durchführungs verträgen 
(§ 12 BauGB)

Die Regelungen dienen der „kooperativen Lösung 
städte baulicher Ziele und Probleme“.  Es können über 
§ 9 Abs. 1 BauGB hinausgehende umfängliche Festle-
gungen erfolgen: Gegenstände eines städtebaulichen 
Vertrages können insbesondere auch die Errichtung und 
Nutzung von Anlagen und Einrichtungen zur dezentra-
len und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 

Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung sein sowie 
Anforderungen an die energetische Qualität von Ge-
bäuden. (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 BauGB) Leistungen 
und Gegenleistungen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis stehen § 56 abs. 1 VwVfg. 

Alle diese Regelungen müssen vor Beschlussfassung des Be-
bauungsplans vertraglich zwischen dem Bezirk und dem Vorhaben-
träger geregelt sein und sind spätestens dann Teil der nun folgenden 
Beratungen zur Beschlussfassung des Bebauungsplans. Fehlt der 
Durchführungsplan nach §12 BauGB zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung des Bebauungsplans, ist der Bebauungsplan unwirksam.

12

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden  
(§ 1a Abs. 2, §9 Abs. 1 BauGB):

Der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden ist ein Opti-
mierungsangebot, dem für die Abwägung besonderes Gewicht zukommt. 
Deshalb sind der Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung so gering 
wie möglich zu halten. Deshalb hat der Umbau und die Nachnutzung von 
Gebäuden Vorrang vor Neubau; Flächenrecycling Vorrang vor Flächenneu-
ausweisung und wertvolle Böden genießen besonderen Schutz.

3

Naturschutz und Landschaftspflege  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10, 15, 18, 20, 24, 25 BauGB):

Festsetzungen von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, 
Hecken, aber auch Dach- und Fassadenbegrünung. Pflanzgebote können 
dann ausgesprochen werden, § 178 BauGB. Zuwiderhandlungen werden als 
Ordnungswidrigkeiten geahndet, § 213 BauGB.

4

Niederschlagswasserversickerung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14, 20 BauGB):

Eigentümer können nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB verpflichtet werden, das auf 
befestigten Flächen gesammelte Niederschlagswasser versickern zu lassen, 
gegebenenfalls auf Flächen, die nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ausgewiesen 
sind. 

5

Sicherung der Luftreinhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst.a):

In belasteten Gebieten oder auch aus Gründen der Klimaanpassung, ins-
besondere in der Stadtentwicklung, kann der Bezirk eine eigenständige 
Immissionsschutzpolitik betreiben, indem er über die Mindestanforderun-
gen des Bundesimmisssionsschutz gesetz hinausgeht. 

6

Sicherung des lokalen Luftaustauschs  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10, 15, 18, 20, 24, 25 BauGB):

Sicherung von Kaltluftschneisen und Flächen für die Frischluftversorgung 
des Siedlungsraums durch Kombination der o. g. Darstellungs- und Festset-
zungsmöglichkeiten.

7

Effizientere Ausnutzung und Speicherung von  
Primärenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. b BauGB):

Im Bebauungsplan können unter Hinweis auf den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere in der Stadtentwicklung, Gebiete fest-
gelegt werden, „in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder be-
stimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige 
technischen Maßnahmen für die Erzeugung , Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“. Bezirkliche Regelungen zum 
Anschluss-und Benutzungszwang sollen in den Bebauungsplan nachricht-
lich übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die 
städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmä-
ßig sind. § 9 Abs. 6 BauGB.

9

Weniger Energieverbrauch (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 23 Buchst. b BauGB):

Energieeinsparung und optimierter Einsatz durch regenerative Energien 
durch überlegte Standortwahl eines Baugebietes sowie durch kluge Bau-
weise und Kompaktheit der Gebäude und deren Lage und Ausrichtung.

8

Festlegung von Gebieten mit Wohnraum für Durchschnitts-
verdienerInnen (§ 9 Abs. 1, Nr. 7 BauGB): 

Im Bebauungsplan können Flächen ausgewiesen werden, auf denen ganz 
oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit Mitteln 
der sozialen Wohnförderung gefördert werden könnten. 

Klimaschutz muss sozialverträglich und für Mieter bezahlbar sein. Leider gibt es im 
Land Berlin keine Richtlinien zur Förderung des Sozialen Wohnungsbaus. Solange das so ist, 
läuft diese Festsetzung in Berlin noch ins Leere.

11

Festlegung von Ausgleichsflächen in Natur und Landschaft   
(§ 1a Abs. 3, § 9 Abs. 1a, BauGB) :

Eingriffe in Natur und Landschaft sind immer so gering wie möglich zu 
halten. Verbleibende Auswirkungen müssen vom Vorhabenträger ausge-
glichen werden oder es muss dafür Ersatz geschaffen werden, § 135a, 135b, 
135c BauGB. Ausnahme: Ein Ausgleich ist nicht erforderlich soweit die Ein-
griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
waren. (§ 1a Abs. 3 Satz 5)

10

Landschaftsplanung
Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele, Erfor-
dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum 
darzustellen oder festzusetzen und zu begründen 
(§§ 3 und 4 NatSchBln (Naturschutzgesetz Berlin)).
Das Landschaftsprogramm ist die flächenhafte Darstel-
lung der Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirk-
lichung des Naturschutzes mit Texten und Karten für 
ganz Berlin im Maßstab des FNP für die Sachbereiche:
1. Biotop- und Artenschutz, 2. Naturhaushalt und Um-
weltschutz, 3. Landschaftsbild, 4. Freiraumnutzung und 
Erholung, 5. Ausgleichsflächen und -räume.

Das Landschaftsprogramm enthält wesentliche Infor-
mationen für die „Umweltprüfung, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet werden“ § 2 Abs. 4 BauGB; zusätzliche Informa-
tionen liefert der Berliner Umweltatlas (z.B. Planungs-
hinweiskarten zu Klimaschutz und zum Bodenschutz). 
Mit diesen Informationen muss sich die Behörde bei 
der Aufstellung von B-Plänen und bei der Änderung 
des FNP auseinandersetzen: „Liegen Landschaftspläne 
oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g vor, 
sind deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen in 
der Umweltprüfung heranzuziehen.“ § 2 Abs. 4 BauGB. 
B-Pläne bedürfen wegen des größeren Maßstabs meist 
noch einer genaueren Untersuchung.

Für Teile der Innenstadt bestehen Landschaftspläne 
mit festgesetzten Biotopflächenfaktoren: Hier muss bei 
Bauprojekten ein bestimmter Anteil an Hof-, Fassen- 
bzw. Dachbegrünung festgelegt werden.
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Bebauungspläne sowie Vorhaben- und Erschließungspläne 
werden i.d.R. aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Im Flächennutzungsplan 
zeigt das Land Berlin die künftige großräumige Ge-
bietsnutzung auf (§ 5 BauGB). Dies strategische Pla-
nungsinstrument bindet nur die Verwaltung, indem 
sie sich verpflichtet, die getroffenen Regelungen in 
Bebauungspläne einfließen zu lassen. Behördenver-
bindlich sind ebenfalls die Bereichsentwicklungspläne 
der Senatsverwaltung. Die landesweiten Stadtentwick-
lungspläne haben hingegen empfehlenden Charakter. 
(§ 4 AGBauGB). Die Senatsverwaltung kann verlangen, 
dass die Bezirke binnen angemessener Frist bestimmte 
festgesetzte Bebauungspläne den  Zielen der Raumord-
nung, dem Flächennutzungsplan sowie der Stadtent-
wicklungs- und Bereichsentwicklungsplanung an passen/
aufstellen, § 10 AGBauGB. 

Soweit es um strategische Ziel des Bezirks im Zusam-
menhang mit Umwelt- und Naturschutz geht, steht den 
Planern eine breite Palette von Möglichkeiten zur Ver-
fügung (§ 5 Abs. 2 insbesondere Nr. 1, 5, 6, 7, 9, 10 BauGB).

Soweit es um strategische Ziele des Landes Berlin im 
Zusammenhang mit der Erzeugung und Nutzung von 
erneuerbaren Energien geht, ist der Flächennutzungs-
plan insbesondere hinsichtlich der Standortplanung für 
regenerative und konventionelle Energieerzeugungs- 
und Speicherungsanlagen sowie in Bezug auf die Netz-
planung für Versorgungsleitungen (auf das Nah- und 
Fernwärmenetz) von großer Bedeutung (§ 5 Abs. 2 Nr. 2b, 
c, § 35 BauGB).
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für Freunde der Erde, MandatsträgerInnen in Planungsausschüssen, für Verwaltung und Planungsbüros Land Berlin

Flächennutzungsplan (FNP)
Änderungsverfahren

Bebauungsplan (BPlan) 
Aufstellungs- oder 
Änderungsverfahren

Vorhaben- und  

Aufstellungsverfahren
Erschließungsplan 

 Ausschussarbeit
Die zuständigen Ausschüsse haben die allgemeinen Zie-
le der Bauleitplanung im konkreten Einzelfall zu gewich-
ten und in Beziehung zu setzen, d.h. die öffentlichen 
und privaten Interessen untereinander und gegenein-
ander fehlerfrei abzuwägen, Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 
7, § 2 Abs. 3 BauGB). Je nach politischer Zugehörig keit, in-
dividueller Interessenslage oder Klientel verbundenheit 
können die Lösungsvorschläge unterschiedlich ausfallen. 
Grundsätzlich ist der Bezirk frei in der Umsetzung der 
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, ökologischen, 
klima- und ressourcenorientierten Ziele. Diese können 
in der Bauleitplanung entsprechend festgesetzt werden 
(§ 9 BauGB), müssen aber immer städtebaulich begrün-
det und „erforderlich“ sein (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Sog. 
„Gefälligkeitsplanungen“ verstoßen gegen das Prinzip 
der Erforderlichkeit. 

Soweit es städtebaulich erforderlich ist, hat die Bau-
leitplanung ihren Beitrag auch zur Ökologie und zum 
globalen Klimaschutz sowie der Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwicklung (§ 1 Abs. 5 
Satz 2 BauGB), und zum Ressourcenschutz zu leisten. Die 
Bezirke werden ihrem Teil der Verantwortung dadurch 
gerecht, indem sie die – durch eigene Bebauungspla-
nung mit verursachten - Umweltauswirkungen 
(dazu zählen auch Treibhausgasemissionen) durch geeig-
nete Gegenmaßnahmen mindern (§ 2 a BauGB). 
Grundsätzlich gilt seit der Novellierung des BauGB im 
Juli 2011, „dass den Erfordernissen des Klimaschutzes 
Rechnung getragen werden soll, sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen. Dieser Grundsatz ist im Abwägungsprozess zu 
berücksichtigen. (§ 1a Abs. 5 BauGB).

Da es keine „richtige“ Planung gibt, entzieht sich das 
Planungsergebnis der richterlichen Überprüfung, nicht 
jedoch die Korrektheit des Planungsverfahrens:
Das Feld der planerischen Gestaltungsfreiheit ist ver-
letzt, wenn …
•  eine sachgerechte Abwägung aller Belange über-

haupt nicht stattfindet (Abwägungsausfall), 
•  in der Abwägung Belange nicht berücksichtigt wer-

den, die nach Lage der Dinge berücksichtigt hätten 
werden müssen (Abwägungsdefizit),

•  die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt 
wird (Abwägungsfehleinschätzung),

•  der Ausgleich zwischen den von der Planung berühr-
ten Belange in einer Weise vorgenommen wird, die 
zu objektiven Gewichtung einzelner Belange außer 
Verhältnis stehen (Abwägungsdisproportionalität).
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Ökologische und klimabedeutsame  
Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen, § 9 Abs. 1 BauGB

Bebauungspläne             Vorhaben- und Erschließungspläne

Flächennutzungsplan


